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Satzung über eine Veränderungssperre 

für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

„Südlich Schießgarten und Die Lange Schneise" in Zwingenberg 

gemäß §§ 14 und 16 des Baugesetzbuchs 

Präambel 

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zwingenberg beschließt auf Grundlage der gesetz
lichen Ermächtigung der§§ 14 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Be
kanntmachung 3. November 2017 (BGBI. 1 S. 3634), zuletzt geändert durch Gesetz vom

08.08.2020 (BGBI. 1 S. 1728) m.W.v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020 und der Hessischen Gemein
deordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBI. 1 S. 142), zu
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBI. S. 318), folgende Satzung 
über eine Veränderungssperre für das nachfolgend näher beschriebene Teilgebiet des Geltungs
bereichs des Bebauungsplanes „Südlich Schießgarten und Die Lange Schneise" in Zwingenberg: 

§1
Zu sichernde Planung 

Von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Zwingenberg ist der Beschluss gefasst worden, 
einen Bebauungsplan „Südlich Schießgarten und Die Lange Schneise" in Zwingenberg aufzustel
len. Zur Sicherung der Planung wird zeitgleich für das nachfolgend näher beschriebene Teilgebiet 
1 des Geltungsbereichs des Bebauungsplans eine Veränderungssperre beschlossen. Die eben
falls im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindlichen Teilflächen der öffentlichen Verkehrs
flächen (Flurstücke Gemarkung Zwingenberg, Flur 1, Nr. 562/57, Nr. 562/61 und Nr. 562/62) blei
ben von der Veränderungssperre ausgenommen, da sich diese Flächen bereits im Eigentum der 
Stadt befinden. 

§2
Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre umfasst folgende Grundstücke in der 
Gemarkung Zwingenberg: 

Gemarkung Zwingenberg, Flur 1, Flurstücke Nr. 271, Nr. 273/1, Nr. 275/1, Nr. 276, Nr. 277, Nr. 
278, Nr. 279, Nr. 280, Nr. 562/57 (teilweise) Nr. 562/61 (teilweise) und Nr. 562/62 (teilweise). 

Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre hat eine Gesamtgröße von ca. 0,56 ha. 

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches der Satzung über die Veränderungssperre ist im nach
folgenden Lageplan durch gestrichelte Umrandung gekennzeichnet. 






